
Softwarenutzer aufgepasst!

Optica verarbeitet die Verordnung auch bei 

anderer Darstellung der Zusatzinformationen 

durch Ihren Softwareanbieter. Kein manuelles 

Ausfüllen notwendig!
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Wie Sie das Muster 13  
bei Blankoverordnung Ergotherapie  
richtig ausfüllen.

Bitte tragen Sie Änderungen der Zuzahlung  

hier ein:  

•	� Wenn zuzahlungspflichtig anstelle -befreit  

= ZZ pflichtig

•	� Wenn zuzahlungsbefreit anstelle -pflichtig  

= ZZ frei bis 31.12.XX

Diagnosegruppen:

Nur bei SB1, PS3, PS4 abrechenbar

Unter Heilmittel darf nur BLANKOVERORDNUNG  

eingetragen sein. Kein weiteres Heilmittel.

Die Felder Behandlungseinheiten und Frequenz 

bleiben leer.

Ihre IK können Sie hier zusätzlich eintragen.
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z.B: 
ZZ frei bis 31.12.20211
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REZEPTABRECHNUNG OPTIMAL VORBEREITEN

optica.de/heilmittelrichtlinie

Wichtige Informationen zur Blankoverordnung (Ergotherapie):

Optica rechnet automatisch folgende Positionen für Sie ab: 

�•	�	�  Versorgungsbezogene Pauschale je Blanko-VO Pos 54503     91,38 Euro

•	�	  �1 ZI (15 Min.) eines vorrangigen Heilmittels für Vor- und Nachbereitung pro Behandlungstag

Neue Abrechnungsmodalität:

�•	�	�  Abgerechnet wird in Zeitintervallen (ZI). 1 ZI = 15 Minuten

•	�	  �Es müssen min. 30 Minuten bis max. 180 Minuten reine Behandlungszeit pro Behandlungstag  

abgerechnet werden.

Eine Übersicht zur Blankoverordnung finden Sie unter bit.ly/blanko-VO.
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Bitte machen Sie hier folgende Angaben 		

(leserlich in Druckbuchstaben):

•	� Abgegebene Heilmittel eintragen. Bitte  

beachten Sie dabei die offizielle Abkürzungs

liste des Rahmenvertrages (FAQ) unter:  

https://bit.ly/4bshvCp

•	� Analyse des ergotherapeutischen Bedarfs  

darf 1 x pro Verordnung abgerechnet werden 

und muss für Optica auf der Rückseite ver-

merkt werden.

•	� Pro Behandlungstag darf nur die reine Behand-

lungszeit von mind. 30 Min. bis max. 180 Min. 

eingetragen werden.  

(z.B. Mot. funkt. Beh. 30 Min) 

Die Angabe von z.B. 3 ZI ohne Minutenangabe 

ist nicht erlaubt.

•	 �Optional (wenn Hausbesuch verordnet): 

Abgegebene Hausbesuche oder Hausbesuch 

soziale Einrichtungen „Heimbesuche“ für 

Hausbesuche in Kurzzeit-, Verhinderungs- oder 

Tagespflege müssen eingetragen und vom 

Patienten/in quittiert werden

•	� Optional:  

Gruppengröße bei Gruppenbehandlung 

Beispiel: 

Behandlung in einer Gruppe mit fünf Personen 

•	� Optional:  

Bei telemedizinischer Leistung ist das jeweilige 

Maßnahmenfeld per hellem Textmarker (z.B. 

gelb) farbig zu markieren und unter Patienten-

unterschrift TM eintragen. 
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•	� Max. 2 Schienen dürfen pro Blankoverordnung 

abgerechnet werden.  

(Preisangabe oder Kostenvoranschlag notwendig)

•	� Max. 2 x integr. ins häusl. Umfeld darf pro Blanko-

verordnung abgegeben werden.

Weitere Hinsweise zur Blankoverordnung:

•	�	  28/14 Tage Beginnfrist ab Ausstellungsdatum beachten

•	�	�  16 Wochen Gültigkeit ab Ausstellungsdatum beachten (keine Unterbrechungsfristen)

•	�	�  Pro Behandlungstag 2 vorrangige Heilmittel abrechenbar.

•	�	�  Wenn mehrere Datenblätter benötigt werden, bitte das Verordnungsblatt und die Datenblätter  

nummerieren da keine Behandlungsanzahl mehr vorgegeben ist. (z.B. 1/3,2/3,3/3)

https://bit.ly/4bshvCp 
https://bit.ly/4bshvCp 
https://bit.ly/4bshvCp 
https://bit.ly/4bshvCp 
https://bit.ly/4bshvCp 
https://bit.ly/4bshvCp 
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Nur bei Mitarbeiterauswertung:

Hier muss an jedem Behandlungstag die Num-

mer des behandelnden Mitarbeitenden eingetra-

gen werden.

Diese Werte trägt Optica für Sie ein!

Bei Änderung der Gruppen-/Einzeltherapie  

bitte hier ankreuzen.

Bei einem Behandlungsabbruch oder  

der Änderung von Gruppen-/ Einzeltherapie  

müssen Sie hier bitte eine Begründung  

angeben.

Stempel und Unterschrift des Leistungs- 

erbringers muss eingetragen werden.
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Sie haben noch Fragen? 
Wir sind jederzeit gerne für Sie da. 

optica.de/heilmittelrichtlinie

0711 99 373 - 2000  

info@optica.de
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Ampelregelung im Überblick

NEU: Abgerechnet wird nicht mehr ausschließlich über Behandlungseinheiten, sondern durch Zeitintervalle

•	�	�  1 Zeitintervall (ZI) entspricht 15 Minuten

•	�	  1 Behandlungstermin besteht aus mindestens 30 Minuten (2 ZI) bis max. 180 Minuten (12ZI)

•	�	  Pro Behandlungstermin kann einmalig eine Vor- und Nachbearbeitungszeit (1 ZI) abgerechnet.

Wichtig: Das Vor- und Nachbereitungsintervall muss in die Ampelregelung mit eingerechnet werden. 

z.B. 30 Min. Psych.Funk.Beh. + 15 Min. Hirnleistung + 15 Min Vor- und Nachbereitung = 4 Zeitintervalle

Grün: Alles in Ordnung

Gelb: aufpassen

Rot: 9% der Heilmittelpreise pro ZI, die in 

den roten Bereich gefallen sind, werden ab-

gezogen. Dies wird von der Krankenkasse 

als Absetzung durchgeführt

Mögliche ZeitintervalleDiagnosegruppe

SB1

Grün: 0 - 128 Zeitintervalle 

Gelb: 129 - 176 Zeitintervalle 

Rot: ab 177 Zeitintervallen

PS3 & PS4

Grün: 0 - 176 Zeitintervalle 

Gelb: 177 - 200 Zeitintervalle 

Rot: ab 201 Zeitintervallen


